
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/7/20 2002/03/0195
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §16 Abs2 lita;

StVO 1960 §52 lita Z4a;

StVO 1960 §99 Abs3 lita;

VStG §44a Z1;

Rechtssatz

Der Aufstellungsort des Verkehrszeichens "Überholen verboten" ist nicht Tatbestandselement einer

Verwaltungsübertretung gemäß § 16 Abs. 2 lit. a StVO 1960.

Schlagworte

"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatzeit Mängel bei Beschreibung Formulierung "seit....""Die als erwiesen

angenommene Tat" Begriff Tatbild Beschreibung (siehe auch Umfang der Konkretisierung)"Die als erwiesen

angenommene Tat" Begriff Tatort"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatzeit
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